
Ve re ins statuten

Yerein Sa}ralbauten Goms
mit Sitz in
Goms,VS

Yersion:2ü24-L

1. Nameund§itz
Unter dem Namen.Sal«albauten Goms* bestehtauf unbestimmte ZeiteinVerein im Sinne
von Art. 60 ff.ZGB mit Sitz in Goms, VS.

Z. Zweck
Der Yerein hat den Zweclc den Erhalt von katholischen Sa*ralbauten im Goms zu
unterstlitzen und zu fördern. Dies wird durch die Beschaffirng und Verwaltung von
zwec§ebundenen oder freien Spenden realisiert, die ftrr die InstandseEung oder den
Unterhaltbestimmter lfupellen und Pfarrkirchen verwendetwsrden können. Dazu wird
gespendetes Vermögen angelegt und gebündelt Froiekten oder Obiekten zugeführt Die
Verwaltung des Vermögens erfalgt nach den Grundsätzen der Sicherheit und
WirtschaftIichkeil

3" Mittel
Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein Mittel aus

a. Mitgliederbeiträgen
b. §penden und Vermächtrissen
c. Erträgen aus dem Vereinwermögen
d. Erfägen aus Veranstaltungen und Proiekten
e. staatlichen Beiträgen.

4. Mitgliedschaft
Mitglied kanniede natürliche oderiuristische Person werde4 die den Vereinszweck
untersttitzt
Aufnahmegesuche sind an den Präsidenten zu stellery über die Auftrahme enßcheidet der
Vorstand.
Die MiQliedschaft endet durch

a bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod
b. bei iuristischen Personen durcü AusfitL Ausschluss oder Auflmung



Ein Vereinsausüitt ist iedemeit auf Ende eines l{alenderiahres möglich.
Ein Mitglied kann jederzeit ohne Grundangabe aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der
Vorstand ffillt den Ausschlussentscheid.

5. Organe des Yereins
Die Organe des Vereins sind

a. die Generalversammlung
b- derVorstand

6. Die Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich statt.
Eine ausserordendiche Generafversammlung kann einberufen werden, wenn mindestens ein
Fünftel der Mitglieder dies verlangt.
Die Mitgliederversammlung hat folgende uneneiehbare Aufgaben:

a. Wahl des Vorstandes
b. Festsetzung und linderung der Statuten
c. Abnahme derfahresrechnung
d. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
e. AuflösungdesVereins

Die Generalversammlung kann als physische Versammlung in Form einer schriftlichen
Abstimmung in Form einer eleklronischen Abstimmung oder als elektronische Versammlung
durchgeführtwerden. DerVorstand entscheidet über die Form der Durchführung.
An der Generalversammlungbesiffiiedes Miqglied eine Stimme; die Beschlussf;assung erfolgt
mit einfachem Mehr.

7. DerVorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern: Dem Präsiderten und dem Kassier.
Die Vereinwersammlung wählt die Mitglieder des Vorstands auf unbestimmte Dauer.
Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte.
Dem Vorstand stehen alle Befugnisse zu, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die
Statuten einern anderen Vereinsorgan vorbehalten sind
f edes Vorstandsmitglied kann den Verein alleine vertreten.
Die Vorstandsmitglieder üben ihre Arbeit ehrenamtlich aus- Eine angemessene
Spesenentschädigung erfolgt nach den Empfehlungen der Schweizer Steuerkonferenz für
Non-Profi t-Organisationen-

8. Haftung

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der
Mitglieder ist ausgeschlossen.



9. §tatutenänderung

Die vorliegenden Statuten können dwch die Generalversammlung abgeändertwerden, wenn
drei Viertel der anwesenden Mitglieder dem Anderungworschlag zustirnmen-

1O. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann von der Generalversammlung beschlossen werden und
erfordert eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder.
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine rtregen GemeinnüEigkeit oder
öffentlichen Zwecks von der Steuerpflicht befreite juristische Person mit Sitz in der Schweia
die denselben oder einen ähnlichen Zweck verfolgt Über die genaue Verwendung entscheidet
der letztgewählte Vorstand. Ein Rückfall an die Mitglieder ist ausgeschlossen.

ll.Mitteilungen
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen per Brief oder E-Mail.

tr2.Inkrafüreten
Diese Statuten wurden an der ausserordendichen Generalversammlung vom37.A&-2024
angenommen und treten sofort in lftaft.

Der Präsident:

Biderbost

Der Kassier:

0Xiver Biderbost


